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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Az. 176-G/23-2 
 
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren für den weiteren Betrieb der Abfallentsorgungsanlage 
der Schrott-SAM GmbH am Standort Lerchenstr. 19, 80995 München; 
 
Die Firma Schrott-SAM GmbH beantragte am 14.03.2023 gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG die 
immissions-schutzrechtliche Änderungsgenehmigung für den Weiterbetrieb der bis zum 
30.06.2023 befristet genehmigten Abfallentsorgungsanlage. 
 
Für das Vorhaben war gemäß § 9 Abs. 4 UVPG i.V.m. § 7 Abs. 2 Satz 1 mit Anlage 1 Ziffer 
8.7.1.2 des UVPG im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls 
(„Screening“) festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass das genannte Vorhaben 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu besorgen sind. 
 
Diese nicht selbstständig anfechtbare Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 
UVPG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Weitere Auskünfte zu dem Vorhaben können beim Referat für Klima- und Umweltschutz, 
Bayerstr. 28a, 80335 München, Sachgebiet RKU-IV-12 unter der Telefonnummer (089)233-
47686 (Dienstag-Donnerstag) oder der E-Mail Adresse abfallrecht.rku@muenchen.de 
eingeholt werden. 
 
München, 02.05.2024 
Landeshauptstadt München 
Referat für Klima- und Umweltschutz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


